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1. Satzung
zur Anderung der Satzung

Ober die Erhebung von Gebühren flit- die Benutzung der Friedhöfe
im Stadtgebiet Geilenkirchen
(Friedhofsgebührensatzung)

Vom 06.02.2025

Aufgrund von § 4 des Gesetzes Ober das Friedhofs- und Bestattungswesen
(Bestattungsgesetz — BestG NRW) vom 17.06.2003 (GV. NRW. 2003 S. 313), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 122) und § 7 Abs. 2 in
Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 419), und der §§ 1, 2, 4
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom
21.10.1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), in der zurzeit geltenden Fassung, hat
der Rat der Stadt Geilenkirchen in seiner Sitzung am 05.02.2025 die folgende
Anderungssatzung beschlossen:

§ 1

§ 12 wird wie folgt erganzt:

§ 12
Gebühren für die vorzeitige Einebnung

Das Abraumen und Einebnen einer Grabstatte vor Ablauf der Ruhezeit ist
gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Anzahl der anfallenden
Arbeitsstunden pro Mitarbeiter der stadtischen Friedhofsverwaltung, nach der Anzahl
der angefallenen Maschinenstunden und nach der Anzahl der angefallenen
Geratestunden. Auf diese Gebühr wird die Umsatzsteuer in der zurzeit gültigen Höhe
erhoben. Darither hinaus wird eine Gebühr für die Pflege der vorzeitig abgeraumten
Graber erhoben. Die Gebühr je Jahr der vorzeitig aufgegebenen Nutzung betragt
17,00 €.

§ 2

Diese Anderungssatzung tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft.



Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen
diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Geilenkirchen vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Geilenkirchen, 06.02.2025

Daniela Ritzerfeld
Bürgermeisterin



Stadt Geilenkirchen
Die Bürgermeisterin

1. Am 23. Februar 2025 findet die

statt

Wahlbekanntmachung

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Geilenkirchen ist in 26 allgemeine Wahlbezirke (1 — 26) eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 29.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wahlen hat.

Die Briefwahlvorstande treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 14.00 Uhr in der Stadt. Realschule Geilenkirchen, Gillesweg 1, 52511

Geilenkirchen, Klassenraume 129, 131 bis 135 sowie 217 und 218, zusammen. Die Sitzungen sind öffentlich.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wahlen, in dessen Wahlerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wahler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahler erhalt bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehandigt.
Jeder Wahler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthalt jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschlage unter Angabe der Partei, sofern sie eine

Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlagen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen
Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die
Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wahler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht,
welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht,
welcher Landesliste sie gelten soil.

Der Stimmzettel muss vom Wahler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet
werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich.
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeintrachtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wahler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wahlen will, muss sich von der Stadtverwaltung einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der Stadt Geilenkirchen zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der
Stadtverwaltung abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des
Wahlberechtigten ist unzulassig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geaußerten
Wahlentscheidung beschrankt. Unzulassig ist eine Hilfeleistung, die unter missbrauchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verandert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfalscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünfJahren oder
mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wahlt auch, wer im Rahmen zulassiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine
geaußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Geilenkirchen, den 03.02.2025

,c4A,Litact_ vil4A4
Daniela Ritzerfeld
Bürgermeisterin



Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz LZG NRW) vom 07.03.2006 i. V. m. § 4 der Verordnung Ober die öffentliche
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung-BekanntmV0) vom
26.08.1999.

Folgender an Herrn Andrei-Liviu Rusu, z. Z. unbekannten Aufenthalts, gerichteter Bescheid der
Stadt Geilenkirchen wird hiermit durch offentliche Bekanntmachung zugestellt:

Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung, Aktenzeichen 5160/111213 vom
29.01.2025.

Das Schreiben kann zu den bekannten Offnungszeiten bei der Stadtverwaltung Geilenkirchen,
Nebenstelle Jugend- und Sozialamt, Nikolaus-Becker-Straße 28 - 34, 52511 Geilenkirchen, Zimmer
R006, eingesehen werden.

Hinweis:
Gem. § 10 Abs. 2 LZG NRW gelten die Schreiben zwei Wochen nach Bekanntmachung als zugestellt.
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung lost Fristen aus, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Geilenkirchen, 29.01.2025
Stadt Geilenkirchen

IL.WO
Ritzerfeld
Bürgermeisterin



Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz LZG NRW) vom 07.03.2006 i. V. m. § 4 der Verordnung Ober die öffentliche
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung-BekanntmV0) vom
26.08.1999.

Folgender an TGP Trockenbau Glinka Pekowski GmbH, z. Z. unbekannten Aufenthalts, gerichteter
Bescheid der Stadt Geilenkirchen wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt:

Gewerbesteuerbescheid, Aktenzeichen 21.01426.2 vom 06.01.2025

Das Schreiben kann zu den bekannten Offnungszeiten bei der Stadtverwaltung Geilenkirchen,
Markt 9, 52511 Geilenkirchen im Steueramt, Zimmer 329, eingesehen werden.

Hinweis:
Gem. § 10 Abs. 2 LZG NRW gelten die Schreiben zwei Wochen nach Bekanntmachung als zugestellt.
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Geilenkirchen, 04.02.2025
(Sta 1 Geilenkirchen

i 14,1A
Ritzerfeld
Bürgermeisterin



Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die
Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der

Stadt Geilenkirchen
am 14. September 2025

sowie einer ggf. erforderlichen Stichwahl
am 28. September 2025

Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung — KWahl0 — vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, 967), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 942) — SGV. NRW. 1112 — fordere ich zur
Einreichung von Wahlvorschlägen auf.

Für die Wahlvorschlage sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahl leiter der Stadt Geilenkirchen,
Zimmer 121 wahrend der allgemeinen Offnungszeiten kostenlos abgegeben werden.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b und 46 d Abs. 1 bis 5 des Kommunalwahlgesetzes
— KVVahlG — in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999
S. 70), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), — SGV. NRW.
1112 — und der §§ 25 und 26 sowie der §§ 75 a und 75 b KWahl0 weise ich hin.

lnsbesondere bitte ich zu beachten:

1. Allgemeines

1.1 Wahlvorschlage können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien),
von Gruppen von Wahlberechtigten (Wahlergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewer-
bern/Einzelbewerberinnen), von diesen allerdings keine Reserveliste, eingereicht werden.

1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wahlergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt
werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewahlt worden ist.
Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wahlergruppe ihre Bewer-
ber/Bewerberinnen in einer Versammiung von Wahlberechtigten aufstellen lassen.

Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union (Unionsbürger/Unionsbürgerin-
nen), die in Deutschland bzw. im Wahlgebiet wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deut-
sche wählbar.

Die Bewerber/Bewerberinnen und die VertreterNertreterinnen für die Vertreterversammlungen sind in ge-
heimer Wahl zu wahlen. Entsprechendes gilt fill- die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerbe-
rinnen auf der Reserveliste und far die Bestimmung eines Bewerbers/einer Bewerberin als Ersatzbewer-
ber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/eine andere Bewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer
am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

Als VertreterNertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zu-
sammentritts der zur Wahl der VertreterNertreterinnen einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahl-
berechtigt ist.

Die VertreterNertreterinnen kir die Vertreterversammlung und die Bewerber/Bewerberinnen sind frühes-
tens ab dem 1. August 2024, die Bewerber/Bewerberinnen kir die Wahlbezirke frühestens nach der Of-
fentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke, zu wahlen.

Die in der Satzung der Partei oder Wahlergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss
einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Ab-
stimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig.

Das Nähere Ober die Wahl der VertreterNertreterinnen fOr die Vertreterversammlung, Ober die Einberu-
fung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie Ober das Verfahren für die
Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen.



Eine Ausfertigung der Niederschrift Ober die Wahl der Bewerber/der Bewerberinnen mit Angaben Ober Ort
und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter/Vertreterin-
nen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen.

Hierbei hat der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von diesen bestimmten Teilnehmern/Teil-
nehmerinnen gegenüber dem Wahl leiter/der Wahlleiterin an Eides statt zu versichern, dass die Wahl des
Bewerbers/der Bewerberin far das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Bewerber/Bewer-
berinnen fie die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reserve listen hat sich die
Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewer-
ber/Bewerberinnen und die Bestimmung der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstim-
mung erfolgt sind.

Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis zum
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags.

1.3 1st die Partei oder Wahlergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht
ununterbrochen in der zu wahlenden Vertretung der zuständigen Stadt/Gemeinde, im Landtag oder auf-
grund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur
einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsatzen gewahlten Vorstand,
eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte Parteien,
die die Unterlagen gemarl § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der
Wahlausschreibung ordnungsgemail beim Bundeswahlleiter eingereicht haben.

Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemaa § 15 Abs, 2 Satz 2 KWahIG dem Bundes-
wahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Antrage auf Bestatigung
der ordnungsgemaßen Einreichung von Satzung und Programm von Parteien und Wahlergruppen einge-
reicht werden können, hat das Ministerium des lnnern am 03.02.2025 offentlich bekannt gemacht
(MBI. NRW. S. 205-244).

2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin

2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin können auch von Parteien und War,-
lergruppen gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der Bewerber/die Bewerberin entweder in
einer gemeinsamen Versammlung oder in getrennten Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagstra-
ger zu wahlen. Die Trager des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen anderen als den gemeinsa-
men Bewerber wahlen und zur Wahl vorschlagen.

Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin soli nach dem Muster der An-
lage 11d zur KWahl0 eingereicht werden. Er muss enthalten:
— Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wahlergruppe, die den Wahlvorschlag

einreicht; andere Wahlvorschlage können durch ein Kennwort des Wahlvorschlagstragers gekenn-
zeichnet werden;

— Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-
Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin.

Der Wahlvorschlag soil ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden
Vertrauensperson enthalten.

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zustandigen Leitung
unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschlage müssen von den für das
Wahlgebiet zustandigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagstrager unterzeichnet sein. Bei anderen
Wahlvorschlagen muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahl-
berechtigt sein.

Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wahlbar ist, kann sich selbst vorschlagen.

2.3 Wahlvorschlage der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wahlergruppen müssen auflerdem von min-
destens 190 1) Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein;
dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Dies gilt nicht, wenn der
bisherige Bürgermeister als Bewerber vorgeschlagen wird (§ 46 d Abs. 1 Satz 3 KWahlG). Die Wahlbe-
rechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahl-



berechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gill-
tigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahl-vor-
schlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.

Unterstützungsunterschriften far gemeinsame Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle beteilig-
ten Wahlvorschlagstrager unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen fallen.

2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 190 1) Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblattern nach An lage 14c zur KWahl0 zu erbringen. Dabei ist folgendes zu
beachten:
— Die Formblatter werden auf Anforderung vom Wahl leiter/von der Wahlleiterin kostenfrei geliefert. Bei

der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wahlergruppe, die den
Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Fami-
lienname, die Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden Bewerbers/Bewerberin, sowie die
Kontaktdaten, die in die Datenschutzhinweise auf der Rückseite der Anlage 14c unter Nr. 3 aufzuneh-
men sind, anzugeben. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat diese Angaben auf den Formblattern zu
vermerken.

— Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt persön-
lich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum
und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unter-
zeichnung sollen vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persönlich und handschriftlich ausgef011t
werden. Es soll eine Mailanschrift und Telefonnummer (sofern vorhanden) aufgeführt werden.

— Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheini-
gung seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahl0 beizufügen, dass er/sie im Wahl-
gebiet wahlberechtigt ist.

— Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand
mehrere Wahlvorschlage unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf alien weiteren Wahlvorschla-
gen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung eines Wahlvorschlags für einen Wahlbezirk und einer
Reserveliste bleibt unberührt.

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zulassig, wenn die-
ser/diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist.

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
— Die Zustimmungserklarung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12c zur

KWahl0. Dabei hat der Bewerber/die Bewerberin zu versichern, dass er/sie für keine andere Wahl
zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin oder Landrat/Landratin kandidiert. Die ordnungsgemälle
Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für
die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.

— Eine Wahlbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahl0; die Bescheinigung
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage lld zur KWahl0 abgegeben werden.

— Bei Wahlvorschlagen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift Ober die
Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin (An-
lage 9c zur KWahl0) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahIG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides
statt (Anlage 10c zur KWahl0).

3. Wahlvorschläge far einen Wahlbezirk

3.1 Der Wahlvorschlag far einen Wahlbezirk soli nach dem Muster der Anlage 11 a zur KWahl0 eingereicht
wenden. Er muss enthalten:
— den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag ein-

reicht; Wahlvorschlage von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können durch ein Kennwort ge-
kennzeichnet werden;

— Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-
Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei Beamten und
Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahIG sind auch der Dienstherr und die Beschaftigungsbe-
horde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschaftigt sind, anzugeben.

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden
Vertrauensperson enthalten.

3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wahlergruppe muss von der für das Wahlgebiet zustandigen Leitung
unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlagen muss mindestens ein Un-
terzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten.



3.3 Wahlvorschlage der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wahlergruppen müssen ferner von mindestens
5 2) Wahlberechtigten des Wahlbezirks, far den der Kandidat aufgestellt ist, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschlage von Einzelbewerbern/Einzelbewerbe-
rinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem
Nachweis der Wahlberechtigung des Unterzeichners/der Unterzeichnerin bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn,
der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten
hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.

3 4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wah(bezirk von mindestens 5 2) Wahlberechtigten des Wahlbe-
zirks unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach An lage 14a
zur KWahl0 zu erbringen.

Nr. 2.4 gilt mit der MaBgabe entsprechend, dass der Unterzeichner/die Unterzeichnerin im Wahlbezirk
wahlberechtigt ist. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zuläs-
sig.

3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
— Die Zustimmungserklarung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12a zur

KVVahl0. Die ordnungsgemaae Abgabe der Zustimmungserklarung bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.

— Eine Wahlbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahl0; die Bescheinigung
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage lla zur KVVahl0 erteilt werden.

— Bei Wahlvorschlagen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift Ober die
Versammlung der Partei oder Wahlergruppe zur Aufstellung der Bewerber/der Bewerberinnen mit den
nach § 17 Abs. 8 KWahIG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf
es nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherungen an Eides statt einem an-
deren Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 Abs. 8 bis 10 dieser Bekannt-
machung).

— Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahIG bewerben, eine Beschei-
nigung Ober ihr Dienst- oder Beschaftigungsverhältnis, falls der Wahlleiter/die Wahlleiterin dies zur
Behebung von Zweifeln kw erforderlich halt.

4. Wahlvorschläge far die Reserveliste

4.1 Für die Reserveliste kbnnen nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die für eine Partei oder Wäh-
lergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der kw das Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet
sein.

4.2 Die Reserveliste soil nach dem Muster der Anlage llb zur KWahl0 eingereicht werden. Sie muss enthal-
ten:
— den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wahlergruppe, die die Reserveliste ein-

reicht;
— Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse und Tele-

fon sowie Staatsangehbrigkeit der Bewerber/Bewerberinnen in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten
und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahIG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungs-
behörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.

Die Reserveliste soli ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten.

Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, unbeschadet der
Reihenfolge im Obrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin far einen/eine im Wahlbezirk oder für ei-
nen/eine auf einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte Bewerber/Bewerberin sein soil.

4.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin far einen im
Wahlbezirk oder kir einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber/aufgestellte andere
Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthalten:
— den Familiennamen und die Vornamen des/der zu ersetzenden Bewerbers/Bewerberin;
— den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der/die zu erset-

zende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist.



4.4 Reserve listen der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen auflerdem von mindes-
tens 23 4) Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

4.5 Muss die Reserveliste auflerdem von mindestens 23 4) Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die
Unterschriften auf amtlichen Formblattern nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahl0 zu erbringen; bei
Anforderung der Formblatter ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wahlergruppe
anzugeben. Far die Unterzeichnung gilt Nr. 2.4 entsprechend.

4.6 Die Zustimmungserklarung der Bewerber/der Bewerberinnen ist einzeln nach dem Muster der Anlage 12b
zur KWahl0 abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber/Bewer-
berinnen gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvor-
schlag beigefügt ist.

Die Wahlvorschläge Mr die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt Gei-
lenkirchen sind spätestens bis zum 7. Juli 2025, 18.00 Uhr (69. Tag vor der Wahl; Ausschlussfrist), bei
der Wahlleiterin der Stadt Geilenkirchen, Zimmer 121 einzureichen.

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschlage frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige
Mange], die die Gültigkeit der Wahlvorschlage berühren, vorher noch behoben werden können.

Ort, Datum

Geilenkirchen, 05.02.2025

Die Wahlleiterin

1) Fünfmal, flit- die Wahl in Gemeinden bis 10.000 Einwohner dreimal soviel Wahlberechtigte, wie die Vertretung Mitglieder hat (§ 46 d
Abs. 1 Satz 3 KWahlG).

2) Nicht Zutreffendes entfernen.
Vgl. § 15 Abs. 2 Satz 3 KWahlG,

4) 1 vom Tausend der Wahlberechtigten des Wahlgebiets, mindestens 5, höchstens 100, vgl. § 16 Abs. 1 Satz 3 MahlG.



Bekanntmachung vom 07.02.2025

Ober die Transparenzpflichten der Vertretungsberechtigten des Bürgerentscheides in der Stadt
Geilenkirchen in dem Abstimmungszeitraum vom 24.02.2025 bis zum 16.03.2025 mit nachfol-
gender Fragestellung:

„Sind Sie dagegen, dass auf dem Grundstück Flur 44, Flurstück 181 in Geilenkirchen eine „Zentrale
Unterbringungseinrichtung (ZUE)" zur Unterbringung von maximal 350 geflüchteten Menschen
durch die Bezirksregierung Köln errichtet, betrieben und sicherheitstechnisch betreut wird und die
Stadt die Verhandlungen mit der Bezirksregierung Köln Ober die Errichtung einer ZUE fortführt, weil
in der Nähe zwei kleine Dörfer - Rischden und Hochheid mit einer in Summe deutlich geringeren
Bevölkerungsanzahl (250) als die ZUE maximal an Bewohnerinnen und Bewohner aufweisen wird
- vorhanden sind und der Standort auf dem als Gewerbefläche definierten Areal des Gewerbege-
bietes An Fürthenrode in unmittelbarer Nähe der dort ansässigen Unternehmen liegt und die Stadt
Geilenkirchen die verpflichtend aufzunehmenden Flüchtlinge ohne Wohnsitzauflage auch dezent-
ral oder zumindest in einer ZUE an einem anderen Ort unterbringen könnte, ohne dass die Gemein-
schaft aus Bevölkerung und Gewerbetreibenden durch die Platzierung einer ZUE an diesem Ort
systemrelevanten Veränderungen des Wohn- und Gewerbeumfelds ausgesetzt wdre?"

§ 26a der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gibt vor, dass die Unter-
lagen zur Einreichung eines Bürgerbegehrens eine Erklärung darüber enthalten müssen, ob und in
welcher Gesamthöhe die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens Zuwendungen von Drit-
ten für die Vorbereitung und Durchführung des Bürgerbegehrens erhalten oder eigene Mittel da-
für eingesetzt haben. Zuwendungen eines einzelnen Zuwendenden far den Zweck der Vorberei-
tung und Durchführung des Bürgerbegehrens, deren Gesamtwert 10.000 Euro übersteigt, sind un-
ter Angabe des Namens und der Anschrift des Zuwendenden sowie der Gesamthöhe der Zuwen-
dung anzugeben. Es besteht ferner eine Mitteilungspflicht der Vertretungsberechtigten gegen-
Ober dem Bürgermeister, wenn die Vertretungsberechtigten nach Antragstellung eine Zuwendung
erhalten, die allein oder zusammen mit weiteren Zuwendungen dieses Zuwendenden den Ge-
samtwert von 10.000 Euro übersteigt. Wird Ober die Frage des Bürgerbegehrens ein Bürgerent-
scheid durchgeführt, besteht die Mitteilungspflicht bis zu dessen Abschluss fort.

Bei der Einreichung eines Bürgerbegehrens müssen die Vertretungsberechtigten an Eides statt
versichern, dass der Mitteilungspflicht vollständig und richtig nachgekommen worden ist. Wird
Ober die Frage des Bürgerbegehrens ein Bürgerentscheid durchgeführt, müssen die Vertretungs-
berechtigten fristgerecht vor dem Bürgerentscheid die Erklärung an Eides statt erneuern.

Im Rahmen der Durchführung des eingereichten Bürgerbegehrens und des sich daraus anschlie-
13enden Bürgerentscheides haben die Vertretungsberechtigten, Frau Kathrin Gerster, Frau Franca
Baeumer und Frau Sandra Goertz, mit Datum vom 28.06.2024 die in der Anlage beigefügte Erklä-
rung abgegeben, die ich hiermit öffentlich bekannt mache.

Geilenkirchen, den 07.02.2025

Daniela Ritzerfeld
Bürgermeisterin



Erkhrung Transparenzpflicht auf Basis § 26a GO NRW durch die
Vertretungsberechtigten (§ 26 Abs (2) Satz 2)

• Hiermit el-Wren wir — die Unterzeichnerinnen — dass wir zum Datum und Update dieses
Antrages folgende Zuwendungen von Dritten für die Vorbereitung und Durchführung des
Bürgerbegehrens erhalten haben: 0,00 €

J An eigenen Mittel wurden eingesetzt: ca. 80,00 € für digitale Kommunikation, Strom, Papier
usw.

• Uns ist bewusst, dass weitere Informationsverpflichtungen auf Basis § 26a Abs. (2) bestehen,
sofem sich die dort definierten Modifikationen ergeben.

j Wir, die Vertretungsberechtigten, versichern bei der Einreichung dieses Antrages an Eides statt,
dass wir der Mitteilungspflicht genial& § 26a GO NRW vollstandig und richtig nachgekommen
sind.



Stadt Geilenkirchen 06.02.2025
Die Bürgermeisterin

Bekanntmachung
(Amtsblatt Nr. 3/2025, 10.02.2025)

I. lnkraftsetzung des Bebauungsplans Nr. 127 der Stadt Geilenkirchen

II. Geltungsbereich: Fläche in Immendorf, nordlich der "von-Mirbach-Straße", südlich der Straße
"Alte Landstraße" und westlich der "Dürener Straße"

III. Übersicht: Bebauungsplan Nr. 127 der Stadt Geilenkirchen

" • • • Geltungsbereich des Plangebiets

IV. Satzungsbeschluss:

Der Rat der Stadt Geilenkirchen hat in seiner Sitzung am 05.02.2025 folgenden Beschluss
gefasst:

„Der Bebauungsplan Nr. 127 der Stadt Geilenkirchen wird gemaß den Planunterlagen nach §
10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen."

V. Bekanntmachungsanordnung:

Der vorstehende Beschluss Ober den Bebauungsplan Nr. 127 wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.



2

Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung gemaß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch
(BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung in Kraft.

Jedermann kann den v. g. Bebauungsplan jeweils einschließlich seiner textlichen
Festsetzungen, der Begründung sowie den weiteren dazugehörigen Planunterlagen bei der
Stadtverwaltung Geilenkirchen, Markt 9, 52511 Geilenkirchen - im Flur des Amtes kir
Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt, 2. Obergeschoss - wahrend der
Publikumszeiten einsehen und Ober deren lnhalt Auskunft verlangen.

Zusatzlich wird der lnhalt des Bebauungsplans in das Internet eingestellt. Der Zugriff erfolgt
ebenfalls Ober die stadtische Homepage unter dem Link: https://www.o-sp.de/geilenkirchen/

VI. Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften:

Es wird gemaß § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass gemaß § 215 Abs. 1 BauGB eine
nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung von § 214 Abs, 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften Ober das Verhaltnis des Bebauungsplans und nach §
214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs unbeachtlich werden,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der
Stadt Geilenkirchen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.

Hinsichtlich des Bebauungsplans Nr. 127 wird gemäß § 44 Abs. 5 BauGB auf die Vorschriften
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB Ober die Entscheidung von durch
Bebauungsplane eintretende Vermögensnachteile sowie Ober die Falligkeit und das Erlöschen
entsprechender Entschadigungsansprüche hingewiesen.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass gemaß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen den
Bebauungsplan Nr. 127 nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

• der Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemaß öffentlich bekannt gemacht worden,

• die Bürgermeisterin hat den jeweiligen Ratsbeschluss vorher beanstandet,

• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Geilenkirchen vorher gerügt und
daher die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Geilenkirchen, den 06.02.2025

(Alidi(
Daniela Ritzerfeld
Bürgermeisterin


